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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
TC4711 tex-mur

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Spachtelmasse

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine, Verwendung gemal Bestimmung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Meffert AG Farbwerke
Werk Erfurt
Stralle: Heckerstieg 4
Ort: D-99085 Erfurt
Telefon: +49 361 59073-0 Telefax: +49 361 59073-40
E-Mail: info@tex-color.de
Ansprechpartner: Abteilung Regulatory Affairs Telefon: +49 671 870-310
E-Mail: SDB@meffert.com
Internet: www.tex-color.de
1.4. Notrufnummer: 00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-N. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

7778-18-9 Calciumsulfat 75-<80 %
231-900-3 | [01-2119444918-26

1317-65-3 Natirliches Calciumcarbonat 15-<20 %
215-279-6 | |

9003-20-7 Dispersionspulver 1-<5%

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

7778-18-9 231-900-3 |Ca|ciumsulfat 75 - <80 %
inhalativ: LC50 = >2,61 mg/l (Stdube oder Nebel); oral: LD50 = >1581 mg/kg

1317-65-3 215-279-6 |Nati]r|iches Calciumcarbonat 15-<20 %
dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden
sind, arztlichen Rat einholen. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt
hinzuziehen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt
Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Nicht abwaschen mit: Lésemittel/Verdiinnungen Kleidung vor
Wiederverwendung waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort

Augenarzt konsultieren. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen. Sofort Mund aussplilen und reichlich Wasser

nachtrinken. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Fir Frischluft sorgen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.
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Ungeeignete Loschmittel
keine
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid, Gase/Dampfe, giftig
Gefahr des Berstens des Behalters.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Im Brandfall kdnnen entstehen: dichter,
schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschaden
verursachen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Siehe Schutzmaflinahmen und Punkt 7 und 8.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder

Abwasserleitungen entsprechend den 6rtlichen Gesetzen die jeweils zustdndigen Behdrden in Kenntnis setzen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln. z.B. Sand, Sagemehl oder
Chemikalienbinder (Calciumsilikat-Hydrat) verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7. Persdnliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Brandschutzmalnahmen erforderlich.
Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Fir Frischluft sorgen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

Weitere Angaben zur Handhabung
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Verschmutzte Kleidungsstiicke sind vor der
Wiederverwendung zu waschen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Vor der Handhabung
des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfligung stehen

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Die beim Umgang mit Chemikalien ublichen
Vorsichtsmaf3nahmen beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden. Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten. Abkuhlung unter
0°C vermeiden.
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Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m?3 Spitzenbe- Art
grenzungsfaktor
7778-18-9 (OLD) Calciumsulfat 6 A
- Allgemeiner Staubgrenzwert, alveolengangige 1,25 A TRGS 900
Fraktion
- Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare 10E 2(1 TRGS 900
Fraktion

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

7778-18-9 | Calciumsulfat

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 5082 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 21,17 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 3811 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5,29 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 11,4 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 1,52 mg/kg KG/d

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
BG-Regel 192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz" beachten.
DichtschlieRende Schutzbrille benutzen.- DIN EN 166

Handschutz
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Bei Abnutzung
ersetzen! Hinweise des Herstellers beachten. Schutzhandschuhe der Kategorie 11l (EN 374) sind zu tragen.
BG-Regel 195 "Einsatz von Schutzhandschuhen" beachten.

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk), Butylkautschuk, FKM
(Fluorkautschuk) Neopren. Méglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.

Durchbruchszeit: >480 min. Dicke des Handschuhmaterials: >0,5 mm

Ungeeignetes Material: Leder, Stoff.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe- DIN EN ISO 20345, Langarmelige Arbeitschutzkleidung tragen.
DIN EN ISO 13688:2013 Bei Spritzverfahren: Einwegschutzanzug.
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Atemschutz

BG-Regel 190 "Benutzung von Atemschutzgeraten" beachten. Bei unzureichender Bellftung Atemschutz

tragen. Bei Spritzverarbeitung: Filtergerat (Volimaske oder Mundstiickgarnitur) mit Filter: A2/P2

Die AtemschutZfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel)
anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsiiberschreitung muss

Isoliergerat benutzt werden! DIN EN 137
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den értlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Pulver
Farbe: weifd
Geruch: geruchlos

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Entzindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit:
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Zindtemperatur:
pH-Wert (bei 20 °C):
Kinematische Viskositat:

Wasserloslichkeit:
Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck:

Dichte:

Schittdichte:

9.2. Sonstige Angaben
Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen
Lésemitteltrennprifung:
Sublimationstemperatur:

Erweichungspunkt:

Pourpoint:

in CaSO4 und H20:

Auslaufzeit:

Weitere Angaben
keine

ca.0°C
nicht anwendbar

nicht entziindlich
nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar
7-8

nicht bestimmt
ca.7 g/L

Fir Gemische nicht anwendbar

nicht anwendbar
2,5-2,90 g/cm?
ca. 820 kg/m?

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar
140 °C

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Langerer oder wiederholter Kontakt mit Haut- oder Schleimhaut fiihrt zu Reizsymptomen wie Rétung,
Blasenbildung, Hautentziindung etc. Bei Augenkontakt Schwere Augenschadigung/-reizung

10.2. Chemische Stabilitat
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Reaktionen mit Oxidationsmitteln moglich.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid,
Rauch, Stickoxide, entstehen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze und Frost schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quelle |Methode
7778-18-9 Calciumsulfat
oral LD50 >1581 Ratte
mg/kg
inhalativ (4 h) LC50 >2,61 Ratte
Staub/Nebel mg/|
1317-65-3 Natirliches Calciumcarbonat
oral LD50 >5000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitét
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
7778-18-9 Calciumsulfat
Akute Bakterientoxizitat |EC50 1000 3 h|nicht bestimmt
mg/l ()
1317-65-3 Naturliches Calciumcarbonat
Akute Fischtoxizitat LC50 >10000 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/I (Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 >200 72 h|Desmodesmus
mg/I subspicatus
Akute EC50 >1000 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l (GroRer Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
12.4. Mobilitdt im Boden
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Unter Beachtung der behordlichen Vorschriften beseitigen.
Eingetrocknete Materialreste kénnen mit dem Hausmiill entsorgt werden, flissige Materialreste in Absprache
mit dem o&rtlichen Entsorger.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
170902 BAU- UND ABBRUCHABFALLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN
STANDORTEN); Sonstige Bau- und Abbruchabfalle; Bau- und Abbruchabfélle, die PCB enthalten
(z. B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeldge auf Harzbasis, PCB-haltige
Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150105 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verbundverpackungen

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaiRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaiRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweqg gemaR IMO-Instrumenten

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Zusatzliche Hinweise

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine "Behandelte Ware ohne primare Biozidfunktion (Art. 58 i.V. mit
Art. 3 (1) a))". Das Produkt enthélt Biozide mit konservierender Wirkung zur Bekdmpfung des mikrobiellen

Verfalls (PT6).
Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse:
Status:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

1 - schwach wassergefahrdend

Einstufung von Gemischen geman Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
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Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Meffert AG Farbwerke

TC4711 tex-mur

Uberarbeitet am: 20.03.2024 Materialnummer: 24003044650000 Seite 9 von 9

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2.

Abkiirzungen und Akronyme
EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europaische Gemeinschaft; CLP- Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fiir
Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very
bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -
Flichtige organische Verbindung WGK - Wassergefahrdungsklasse

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
http://www.gisbau.de http://www.baua.de
https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals

Weitere Angaben
Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
Unterweisungen Uber Gefahren und SchutzmafRnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS
555.

Identifizierte Verwendungen
Nr. Kurztitel LCS Su PC PROC ERC AC TF Spezifikation

1 |Fiillstoffe, PW, C 19 9b 10, 11, 19 10a, 10b - -
Spachtelmassen, Mortel,
Modellierton

LCS: Lebenszyklusstadien

PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien
TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren
PROC: Prozesskategorien
AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

Revisions-Nr.: 10,3 - Ersetzt die Version: 10,2

-de

Druckdatum: 20.03.2024





 
   
     
       4.4.0
       
         EuPhraC
         Qualisys
         5.3
         2024-03-20
      
       
         PHRASEN
         Meffert AG Farbwerke                              
         
         2024-03-20
      
       
         STOFFNAME
         Meffert AG Farbwerke                              
         
         2024-03-20
      
       
         QMOVE
         Qualisys
         2023.3.0
         2024-03-20
      
       
         de
      
       
         DE
         
           DE
        
      
       epos Gefahrstoff-Manager®
       2024-03-20
       
         SDB_24003044650000_DE_D-de_10,3.pdf
         2024-03-20
      
       
         
           DE181898469
           MSDS_TRANS_ENV_SUB
           
        
      
       undefined
    
     
       2017-08-18
       2024-03-20
       10,3
       2024-03-20
       
         Meffert AG Farbwerke                              
         24003044650000
      
       
         TC4711 tex-mur                
      
       PC-CON-3
       
       
         
           Keine, Verwendung gemäß Bestimmung.
        
      
       
         false
         true
         true
      
       
         Spachtelmasse
      
       
         DE
         Meffert AG Farbwerke
         
           Heckerstieg 4
           99085
           Erfurt
           Heckerstieg 4
           99085
           Erfurt
        
         +49 361 59073-0
         +49 361 59073-40
         info@tex-color.de
         www.tex-color.de
         
           Abteilung Regulatory Affairs 
           +49 671 870-310
           SDB@meffert.com
        
      
       
         00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr 
      
       24003044650000
    
     
       
         
      
       
         
         
      
       
         
           Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
        
         
           
        
         
           
        
         
           Toxikologische Angaben:
        
         
           Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
 delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
        
         
           
        
         
           
        
         
           Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
        
      
    
     
       Mixture
       
         
           
             Calciumsulfat
          
           7778-18-9
           
           231-900-3
           
             01-2119444918-26-0183
          
           CaO4S
           inorganic
        
         
         
           lt
           80
           75
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   6
                   mg/m³
                
                 
                   DFG
                
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (systemic)
               
                 5082
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 21.17
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (systemic)
               
                 3811
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 5.29
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute dermal (systemic)
               
                 11.4
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 1.52
                 mg/kg KG/d
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2.96
                   g/cm³
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 1581
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Dust/Mist)
               
                 4
                 h
              
               
                 gt
                 2.61
                 mg/l
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   1000
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   3
                   h
                
                 
                   nicht bestimmt
                
              
            
          
           
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
        
      
       
         
           
             Natürliches Calciumcarbonat
          
           1317-65-3
           
           215-279-6
           CaCO3
           inorganic
           
             100.09
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           20
           15
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   10
                   mg/m³
                
                 
                   AGS, DGF, Y
                
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2.93
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 100.09
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   10000
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
                
              
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
              
               
                 
                   gt
                   200
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Desmodesmus subspicatus
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Dispersionspulver
          
           9003-20-7
           
        
         
         
           lt
           5
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
           
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Staub, einatembar
          
           
           
             Grenzwert
          
        
         
         
         
           true
           false
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   10
                   mg/m³
                
                 
                   AGS, DGF, Y
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Staub, alveolengängig
          
           
           
             Grenzwert
          
        
         
         
         
           true
           false
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   1.25
                   mg/m³
                
                 
                   AGS, DGF, Y
                
              
            
          
        
      
    
     
       
         
           Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
        
         
           In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
        
         
           Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen.
        
         
           Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
        
         
           Sofort abwaschen mit:
        
         
           Wasser und Seife
        
         
           .
        
         
           Nicht abwaschen mit:
        
         
           Lösemittel/Verdünnungen
        
         
           Kleidung vor Wiederverwendung waschen.
        
         
           Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.
        
         
           Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
        
         
           Sofort Arzt hinzuziehen.
        
         
           KEIN Erbrechen herbeiführen.
        
         
           Sofort Arzt hinzuziehen.
        
         
           Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
        
         
           Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen.
        
         
           Für Frischluft sorgen.
        
      
       
         
           Bisher keine Symptome bekannt.
        
      
       
         
           Symptomatische Behandlung.
        
      
    
     
       
         
           Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
        
         
           Das Produkt selbst brennt nicht.
        
         
           keine
        
      
       
         Im Brandfall können entstehen:
      
       
         Kohlendioxid (CO2).
      
       
         Kohlenmonoxid
      
       
         ,
      
       
         Gase/Dämpfe, giftig
      
       
         
      
       
         Gefahr des Berstens des Behälters.
      
       
         Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
      
       
         Im Brandfall können entstehen:
      
       
         dichter, schwarzer Rauch
      
       
         .
      
       
         Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.
      
    
     
       
         Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
      
       
         
           Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
        
         
           Mechanisch aufnehmen.
        
         
           Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
        
         
           z.B. Sand, Sägemehl oder Chemikalienbinder (Calciumsilikat-Hydrat) verwenden.
        
      
       
         Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
      
       
         .
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
      
       
         
      
       
         Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
      
       
         Siehe Schutzmaßnahmen und Punkt 7 und 8.
      
    
     
       
         
           Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
        
         
           Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
        
         
           Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
        
         
           
             Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
          
        
         
           Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
        
         
           Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen.
        
         
           Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
        
         
           Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.
        
         
           Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen
        
         
           Für Frischluft sorgen.
        
         
           Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
        
      
       
         
           In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten.
        
         
           Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden.
        
         
           Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten.
        
         
           Abkühlung unter 0°C vermeiden.
        
      
       
         
           keine
        
      
    
     
       
       
         
           
             BG-Regel 190 "Benutzung von Atemschutzgeräten" beachten.
          
           
             Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
          
           
             Bei Spritzverarbeitung:
          
           
             Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter:
          
           
             A2/P2
          
           
             
          
           
             Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss Isoliergerät benutzt werden!
          
           
             DIN EN 137
          
        
         
           
             BG-Regel 192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz" beachten.
          
           
             
          
           
             Dichtschließende Schutzbrille benutzen.
          
           
             -
          
           
             DIN EN 166
          
        
         
           
             Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden.
          
           
             Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.
          
           
             Bei Abnutzung ersetzen!
          
           
             Hinweise des Herstellers beachten.
          
           
             Schutzhandschuhe der Kategorie III (EN 374)  sind zu tragen
          
           
             .
          
           
             BG-Regel 195 "Einsatz von Schutzhandschuhen" beachten.
          
           
             
          
           
             
          
           
             Geeignetes Material:
          
           
             NBR (Nitrilkautschuk)
          
           
             ,
          
           
             CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)
          
           
             ,
          
           
             Butylkautschuk
          
           
             ,
          
           
             FKM (Fluorkautschuk)
          
           
             Neopren
          
           
             .
          
           
             Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.
          
           
             
          
           
             Durchbruchszeit:
          
           
             >480 min.
          
           
             Dicke des Handschuhmaterials
          
           
             :
          
           
             >0,5 mm
          
           
             
          
           
             Ungeeignetes Material:
          
           
             Leder, Stoff.
          
           
             
          
           
             Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.
          
        
         
           
             Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe
          
           
             -
          
           
             DIN EN ISO 20345
          
           
             ,
          
           
             Langärmelige Arbeitschutzkleidung tragen.
          
           
             DIN EN ISO 13688:2013
          
           
             Bei Spritzverfahren:
          
           
             Einwegschutzanzug.
          
        
      
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
        
      
    
     
       
         other
         
           Pulver
        
         liquid
         colouring agent
         
           weiß
        
         
           geruchlos
        
      
       
         
           
             
               8
               7
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               ca
               0
               °C
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             
               2.9
               2.5
               g/cm³
            
          
           
             
               ca
               820
               kg/m³
            
          
        
         
           
             
               Für Gemische nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           Flow time
        
      
       
         
           
             nicht anwendbar
          
        
      
       
         keine
      
    
     
       
         Längerer oder wiederholter Kontakt mit Haut- oder Schleimhaut führt zu Reizsymptomen wie Rötung, Blasenbildung, Hautentzündung etc.
      
       
         Bei Augenkontakt
      
       
         Schwere Augenschädigung/-reizung
      
       
         Reaktionen mit Oxidationsmitteln möglich.
      
       
         Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide, entstehen.
      
       
         Vor Hitze und Frost schützen.
      
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
    
     
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           
             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
          
        
      
       
         Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
      
    
     
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
      
       
         
           
             Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
          
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
    
     
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           
        
         
           Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.
        
         
           
        
         
           Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger.
        
         
           Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
        
         
           Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
        
      
       
         
           
             17 09 02
             
               BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDORTEN); Sonstige Bau- und Abbruchabfälle; Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z. B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren); gefährlicher Abfall
            
             true
          
           
             15 01 05
             
               VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verbundverpackungen
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
      
       
         
           Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
        
      
    
     
       
         
           
           
             Bei diesem Produkt handelt es sich um eine "Behandelte Ware ohne primäre Biozidfunktion (Art. 58 i.V. mit Art. 3 (1) a))".
          
           
             Das Produkt enthält Biozide mit konservierender Wirkung zur Bekämpfung des mikrobiellen Verfalls (PT6).
          
        
      
       
         
           
           
             1
             
               Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV
            
          
           LGK 12
        
      
       
         false
         
           Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.
        
      
    
     
       
         Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
      
       
         Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
      
       
         
      
       
         
      
       
         Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS 
555.
      
       
         http://www.gisbau.de http://www.baua.de
      
       
         
      
       
         https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         10,3
         
           Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2
        
         2024-03-20
      
    
  


